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IX  ZB 88/09

26.
15. X I. 12 
IX  ZB 130/10

27.
15. X I. 12 
IX  Z R  169/11

28.
15. X I. 12 
IX  Z R  205/11

a) § 11 A bs. 1 Satz 4 I n s W  ist unw irksam , sow eit er anord
net, dass der Wert von  Gegenständen, an denen A usson de
rungsrechte bestehen, der Berechnungsgrundlage für die Ver
gütung des vorläufigen Verwalters hinzuzurechnen ist.
b) Forderungen sind auch bei der Berechnungsgrundlage für 
die Vergütung des vorläufigen Verw alters mit ihrem  Ver
kehrsw ert, nicht m it dem  N om inalw ert anzusetzen.
c) Fü r die Vergütung des vorläufigen Verwalters, der das U n 
ternehm en des Schuldners fortgeführt hat, ist bei der B erech
nungsgrundlage nur der Ü berschuss zu berücksichtigen........  322

a) Bei der Berechnungsgrundlage fü r die V ergütung des vor
läufigen Verw alters findet der Wert eines G egenstandes, an 
dem  A bsonderungsrechte bestehen, auch dann Berücksichti
gung, wenn der vorläufige Verwalter den G egenstand nicht 
verwertet.
b) D er Wert eines G egenstandes, der mit A bsonderungsrech
ten belastet ist, w ird bei der Berechnungsgrundlage fü r die 
Vergütung des vorläufigen Verwalters in dem  U m fang be
rücksichtigt, in dem  er den Wert des verwalteten Verm ögens 
des Schuldners erhöht, auch wenn sich der vorläufige Verw al
ter nicht mit dem  G egenstand befasst hat.
c) D er Wert eines G egenstandes, der w ertausschöpfend mit
Rechten belastet ist, die zu r abgesonderten Befriedigung 
berechtigen, ist bei der Berechnungsgrundlage für die 
Vergütung des vorläufigen Verwalters nicht zu berücksichti
gen ................................................................................................................. 336

Lösungsklauseln  in Verträgen über die fortlaufende Lieferung 
von Waren oder Energie, die an den Insolvenzantrag oder die 
Insolvenzeröffnung anknüpfen, sind unw irksam ........................ 348

a) W erden vor dem  gesetzlichen D reim onatszeitraum  D e 
ckungshandlungen des Insolvenzschuldners gegenüber einer 
ihm nahestehenden Person angefochten, braucht der A nfech
tungsgegner nicht zu  bew eisen, dass ihm ein Vorsatz des 
Schuldners, die G läubiger zu benachteiligen, unbekannt 
war. Bei Prüfung dieser Kenntnis hat der Tatrichter die 
N äh e zum  Schuldner im  Vornahm ezeitpunkt der angefochte
nen Rechtshandlung aber als Indiz zu  w ürdigen.
b) Eine Person kann einer juristischen Person oder G esell
schaft ohne Rechtspersönlichkeit auch nahestehen, w enn ihr 
als freiberuflicher oder gew erblicher D ienstleister alle über 
die wirtschaftliche Lage des A uftraggebers erheblichen D aten 
üblicherw eise im  norm alen G eschäftsgang zufließen, so  dass 
sie über den gleichen W issensvorsprung verfügt, den sonst 
ein mit der A ufgabe befasster leitender A ngestellter des 
Schuldnerunternehm ens hätte (ausgelagerte Buchhaltung).
c) Ist der Anfechtungsgegner von dem  Insolvenzschuldner
als externer H elfer m it der Führung seiner Bücher und inter
nen K onten  beauftragt, kann er nicht als nahestehende Person 
angesehen werden, wenn zum  Vornahm ezeitpunkt der ange
fochtenen Rechtshandlung der Zufluss von Buchungsunterla
gen aus dem  betreuten Unternehm en länger als ein Vierteljahr 
stockte.........................................................................................................  358
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29.
27. X I . 12 
X  Z R  58/07

30.
27. X I . 12 
X I  Z R  439/11

a) D ie  uneingeschränkte Patentierung von Vorläuferzellen, 
die aus menschlichen em bryonalen Stam m zellen gewonnen 
w erden, ist gemäß § 2 A bs. 2 Satz  1 N r. 3 P atG  ausgeschlossen, 
wenn in der Patentschrift ausgeführt wird, als A usgangsm ate
rial kämen Stam m zelllinien und Stam m zellen in Betracht, die 
aus menschlichen Em bryonen gew onnen werden.
b) § 2 A bs. 2 Satz 1 N r. 3 P atG  steht der Patentierung in der 
genannten Konstellation nicht entgegen, w enn der Patentan
spruch dahin eingeschränkt wird, dass Vorlauferzelien aus hu
m anen em bryonalen Stam m zellen, bei deren G ew innung E m 
bryonen zerstört w orden sind, nicht um fasst sind.
c) M enschliche Stam m zellen, die ohne Z erstörung von E m 
bryonen gew onnen wurden, sind nicht deshalb als E m bryo
nen im Sinne von § 2  A bs. 2 N r. 3 P atG  anzusehen, weil aus 
ihnen durch K om bination  m it anderen Zellen möglicherw eise 
ein entw icklungsfähiger E m bryo  erzeugt w erden kann. 
(»N eu rale  Verläuferzellen II«) ........................................................  364

Preis eines Finanzinstrum ents im  Sinne des §312d  A bs. 4 
N r. 6 B G B  ist nicht nur ein unm ittelbar auf dem  Finanzm arkt 
gebildeter Börsenpreis, sondern auch ein den M arktpreis m it
telbar beeinflussender Basisw ert, der seinerseits Schw ankun
gen auf dem  Finanzm arkt unterliegt...............................................  375
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